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ABRECHNUNG / TIPP 

Aufbau des Alveolarfortsatzes 
durch Augmentation  

Judith Kressebuch

Wenn ein Patient Zähne verloren hat, baut der Körper den Knochen-
anteil ab, der nicht mehr belastet wird. Um für eine Implantation aus-
reichend Knochenvolumen zu schaffen, ist in vielen Fällen ein
Knochenaufbau nötig. Gerade wenn der Kiefer lange 
Zeit zahnlos war, atrophiert ist und die Knochen-
substanz nicht ausreicht, um Implantate sicher
aufzunehmen, bietet die Augmentation nach
der Einheilung ein stabiles Fundament für 
Implantate.
Die GOZ 9100 ist eine Komplexleistung und
beschreibt die Augmentation des Alveolar-
fortsatzes als vorbereitende oder beglei-
tende Maßnahme für eine lmplantatein-
bringung. Es wird nicht unterschieden, ob es
sich um einen horizontalen oder einen verti-
kalen Aufbau handelt. Sowohl der zahnlose 
Kieferbereich als auch der Bereich von Implantaten
oder Zähnen kann hiervon betroffen sein. Die Leistung
kann in einer separaten Sitzung oder am selben Behandlungs-
tag wie die Implantation erbracht werden. Leistungsinhalt sind die 
Lagerbildung, Glättung des Alveolarfortsatzes, ggf. die Entnahme von 
Knochen innerhalb des Aufbaugebietes, Einbringung von Aufbau-
material (Knochen- und/oder Knochenersatzmaterial) und der Wund-
verschluss mit vollständiger Schleimhautabdeckung, ggf. einschließ-
lich Einbringung und Fixierung resorbierbarer oder nicht resorbierbarer
Barrieren. 
Die GOZ 9100 wird einmal je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich be-
rechnet. Der OP-Zuschlag GOZ 0530 und der Zuschlag bei Verwen-
dung eines OP-Mikroskops sollten hier nicht vergessen werden. Für die
Fixation oder Stabilisierung des Augmentates durch Osteosynthese-
maßnahmen kann zusätzlich die GOZ 9150 (je Kieferhälfte oder Front-
zahnbereich) angesetzt werden. Wird die Leistung in derselben Kiefer-
hälfte neben dem internen Sinuslift (GOZ 9110) erbracht, ist nur die
Hälfte der Gebühr der GOZ 9100 und neben dem externen Sinuslift 
(GOZ 9120) nur ein Drittel der Gebühr der GOZ 9100 berechnungsfähig.
Das bedeutet, der Sinuslift wird jeweils mit der vollen Gebühr und die
Augmentation mit der Hälfte bzw. einem Drittel der Gebühr berechnet.
Eine Höherbewertung ist auch bei der halbierten oder gedrittelten Ge-
bühr mit entsprechender Begründung möglich. Für die intraorale Ent-
nahme von Knochen außerhalb des Aufbaugebietes kann zusätzlich
die GOZ 9140 berechnet werden. Neben der GOZ 9130 (Bone Splitting)
ist der Ansatz der GOZ-Ziffer 9100 nicht möglich.
Der primäre Wundverschluss mit vollständiger Schleimhautabdeckung 
ist mit der Leistung abgegolten. Werden jedoch darüber hinausge-
hende weichteilchirurgische Maßnahmen wie eine Vestibulumplastik
(GOÄ 2675) erbracht, sind diese zusätzlich berechnungsfähig. Alle
weichteilchirurgischen Maßnahmen, die aufgrund einer eigenständi-
gen Indikation erbracht werden und nicht der Schleimhautabdeckung 

des augmentierten Gebietes dienen, können berechnet werden. Auch 
ein Schleimhauttransplantat über die Breite eines Zahnes (GOZ 4130)

oder über den Bereich mehrerer Zähne (GOÄ 2386) ist geson-
dert berechnungsfähig. 

Die verwendeten Knochenersatzmaterialien, Mem-
branen, atraumatisches Nahtmaterial, Materia-

lien zur Geweberegeneration, Einmalkollektor
oder Einmalschaber zur Knochengewinnung
sowie Osteosynthesematerial können dem
Patienten in Rechnung gestellt werden.

Fazit

Viele Behandlungsschritte sind in der Leis-
tungsbeschreibung der GOZ-Ziffer 9100 ent-

halten. Um weitere Leistungen zu berechnen,
ist eine sorgfältige Dokumentation unabding-

bar. Da die Berechnung nur einmal je Kieferhälfte
oder Frontzahnbereich möglich ist, sollte man den 

Mehraufwand bei getrennten OP-Gebieten über § 5 bzw. § 2 
Absatz 1 GOZ berücksichtigen.
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Erfolg im Dialog

dental bauer –
das dentaldepot

dental bauer steht für ein Unternehmen traditionellen Ursprungs im Dentalfachhandel. 
Es wird nach modernsten Grundsätzen geführt und zählt mit seinem kontinuierlichen 
Expansionskurs zu den Marktführern in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. 
Derzeit sind rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 30 Standorten innerhalb 
dieser Länder beschäftigt. Der Hauptsitz der Muttergesellschaft ist Tübingen. 
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